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7.  ehen ihren ſüßen Knaben Laß das ſchöne Kind mich wiegen,
Winſeln und Anbetung Aben Das den Tod kam 3 beſiegen
n dem Stalle kalt und roh N. das Leben wiederbracht'!

nd dem Hindlein in der Krippe Laß N. ihm mit dir mich E  en
ing der Himmelsſcharen Sippe Mich berauſchen Im Ergötzen,

Ein unendlich Jubellied 35  Ubeln mn der Wonne Tanz!
nd der Vũ  J.  ungfrau und dem Greiſen, Glutentflammet von der Minne
Fehlen orte, Am preiſen, Schwinden aunen mir die Sinne

Was ihr aunen Herz hier te. Ob ſolches Verkehres Glanz!

Daß auch ich der Inbrunſt Triebe
Eja Mutter, Quell der Liebe, La  5 vom Kindlein mich bewachen

Mit dir fühle, fleh' ich, mach'!
Gottes Wort mich rüſtig machen,

Feſt mich in der Gnade ſteh'n
Und enn einſt der Leib verweſet
Laß die Seele dann, erlöſet,

Deines Sohnes Antlitz n!

Paſtoral⸗Fragen und Jjülle
(Rechtsverzicht und Aneignung der erzieltenErſparniſſe Der Caja wurde Iun ihrer Dienſtſtellung von der

Herrſchaft das Recht zuerkannt, täglich en las Bier zu rinken
Sie mag ſich bald dieſes Rechtes nicht mehr bedienen, nimmt dann
aber QAus dem Haushaltungsgelde den Lel für eln las Bier weg,
Aum dieſes eld für ſich 3u behalten, wiewohl der Dienſtherr ihrgeſagt atte, falls ſie kein Bier rinke, ſo erhalte ſie dafür einen
Tha Muß Caja eſtituieren, oder kann ſie das erübrigte Sümm⸗
chen behalten?

Antwort Falls die ausdrückliche Erklärung des Dienſt⸗herrn nicht vorläge, dürfte die Handlungsweiſe der Caja als eine
wirkſame und Ungerechte Schädigung des Dienſtherrn nicht anzuſehenſein, vorausgeſetzt, daß Caja ſich wirklich auf das Zurückbehalten der
enigen Summe beſchränkt, we tatſä lich dem Dienſtherrn ſp 1˙0
iſt Denn daraus, daß Caja das ihr zuſtehende Quantum Bier nichttrinkt olg noch nicht EV. daß die Ausgaben des Haushalts ſichtatſä

* den rei des Bieres verringerten. Es ird das frei⸗lich der Fall ſein, wenn der Dienſtherr jedem ein beſtimmtes Maßzumeſſen läßt und nach dem ſo erfolgten Verbrau den Einkauf machtWürde aber der tägliche erbrau vbon vornherein für alle zuſammenauf enn beſtimmtes Maß feſtgeſetzt und darnach der Einkauf geregelt,˙ daß enn der eine weniger nimmt, dem andern umſomehr zu⸗fällt ſo verringerte der Ausfall des einen Konſumenten die Aus
gaben nicht In dieſem Falle könnte alſo keineswegs Caja anſtatt des
Bieres den Kaufpreis für ſich ehalten; für das ſchon Zurückbehalteneware ſie reſtitutionspflichtig. Aehnlich würde Urteilen ſein, enn
Caja ihre Dienſtſtellung n einer Brauerei 0 Was da für den

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. I. 1903.
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eigenen Bedarf verbrauch wird, ird In einem derartigen Geſchäfte
kaum gerechnet; die Erſparnis, welche durch die Enthaltſamkeit der
Caja geſchehen würde, kann ezügli des Koſtenpunktes QuUm in
Anſchlag gebracht werden.

Doch eS iſt 3u der Unterſtellung zurückzukehren, daß Caja
durch den Verzicht auf das ihr zuſtehende Bier den Haushaltskoſten
wirklich eine Erſparnis (Creite Alsdann räg CS ſich ob die Er
klärung des Dienſtherrn, Caja erhalte einen Erſatz für VA nicht
getrunkene Bier, das Zurückbehalten der betreffenden Erſparnis zur
Ungerechtigkeit mache und die Reſtitutionspflicht nach ſich ziehe Es
ſcheint, daß auch hier die rage verneint werden darf Eine wirk⸗
liche Schädigung hat der Dienſtherr 10 nicht erlitten. Caja ätte,
d⁴ ihr einem beſtimmten Maße von Bier das echt Uſtand,dieſes nehmen, und anſtatt 3u trinken verſchenken, 10 verkaufen können,
ohne eine Ungerechtigkeit begehen; darum dürfte ſie auch wohl
ohne eS 3u kaufen, den Kaufpreis behalten. Der Dienſtherr önnte be
züglich kaum rationabiliter invitus ſein, auch vielleicht
invitus quoa modum. Und doch iſt (S erforderlich, daß der Herr
bezüglich der ache ſelbſt rationahiliter ihvitus ſei, Um die be
treffende andlung als die ausgleichende Gerechtigkeit ver.
ſtoßend bezeichnen zu müſſen. Die Erklärung des Dienſtherrn
den ißbrau verhüten und derſelbe wo ſich das Recht wahreneventuell einzuſchreiten. Das iſt aber bis jetzt nicht geſchehen und
konnte nicht geſchehen Da jedo die Sache dem Mißbrauch Aus
geſetzt iſt und bedenklich werden kann, ſo iſt der Caja nicht 3u raten,
ihre Handlungsweiſe fortzuſetzen.

Valkenberg (Hollan Aug miu
7 (Intentio pura In Aptismo adultorum.) In

der Arre wollte vor einigen Jahren eine üdiſche Lehrerin,we durch ihr eingezogenes, ſittenreines eben auf alle rts
ewohner den beſten Eindruck mo  , zur katholiſchen Religion über⸗
treten Als aber der Pfarrer Aus dem Geſpräche erkannte, daß ſieſich zu dieſem bedeutungsvollen Schritte auch dadurch beſtimmen ließweil ſie als Katholikin leichter avanzieren könnte, da riet EL ihreinfach ab und ſagte, Unter ſolchen Umſtänden ſei eS beſſer ſie bleibe
bei der jüdiſchen eligion. So Unterblieb auch wirklich die Quſeund die betreffende Perſon iſt gegenwärtig noch immer jüdiſche Lehrerin.

Es räg ſich nun iſt die Handlungsweiſe des Pfarrerszu billigen?
Es handelt ſich hier die Qufeé einer erwachſenen Perſon Er

wachſene erſonen nun önnen zur Quſe nUuL dann zugelaſſen werden,
wenn ſie In ordentlicher Weiſe vorbereitet und von den rechten Be
wegg run den geleitet von ſelbſt und freiwillig die Quſe verlan N
(intentio pura Aher C S Im Rituale Romanum: „Si quis


